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 Geltend für Industrieleistungen: 
 Ableitung Härterei 
 
 
1. Allgemeines, Gegenstand 
 
1.1 Diese Bedingungen finden ausschliesslich Anwendung für unsere 

(auf Beauftragter genannt) Angebote, Verkäufe und Lieferungen für 
Wärmbehandlungen, die wir, nach den Spezifikationen (Weisun-
gen und technische Unterlagen) des Auftraggebers und unter Ver-
wendung von Material (bzw. Werkstücken) des Auftraggebers auf 
eigene Rechnung ausführen (Lohnauftrag). Die vorliegenden Be-
dingungen gelten auch dann ausschliesslich, wenn der Besteller 
gegebenenfalls formularmässige Einkaufsbedingungen mit abwei-
chenden Konditionen verwendet. 

 
 
2. Gültigkeit 
 
2.1 Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Lohnauf-

träge für Wärmebehandlungen sind verbindlich. Durch Änderung 
einzelner Bedingungen werden die übrigen nicht berührt. Die Ein-
kaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns nicht, auch wenn 
wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 

 
 
3. Vertragsabschluss 
 
3.1 Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn wir den Lohnauftrag an-

genommen und schriftlich bestätigt haben. 
 
3.2 Bei der Auftragsannahme wird überprüft, ob der Auftrag in der be-

stellten Form durchgeführt werden kann. 
 
3.3 Wenn bei der Vertragsüberprüfung festgestellt wird, dass der Auf-

trag nicht erfüllt werden kann, dann wird dies dem Auftraggeber 
schriftlich mitgeteilt. 

 
3.4. Auftragsänderungen müssen schriftlich vom Auftraggeber bestätigt 

werden. 
 
 
4. Technische Unterlagen 
 
4.1 Die für die Ausführung des Lohnauftrages notwendigen techni-

schen Unterlagen wie Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen, 
Operationspläne, Muster, Behandlungs- und Prüfvorschriften wer-
den uns vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. 

 
4.2 Sie bleiben geistiges Eigentum des Auftraggebers und dürfen nur 

zur Ausführung des Lohnauftrages verwendet werden.  
 
4.3 Bei Nichtzustandekommen oder nach Erfüllung des Lohnauftrages 

sind die technischen Unterlagen umgehend dem Auftraggeber zu-
rückzugeben. 

 
 
5. Materiallieferungen 
 
5.1 Die vom Auftraggeber gelieferten Werkstücke bleiben in dessen Ei-

gentum. Der Auftraggeber trägt die Gefahr für Verluste und Be-
schädigung, sofern den Beauftragten dafür kein Verschulden trifft. 

 
5.2 Die vom Auftraggeber angelieferten Werkstücke sind vom Beauf-

tragten bezüglich vereinbartem Gewicht bzw. Stückzahl sowie auf 
offensichtliche Mängel zu prüfen. Abweichungen bzw. Mängel sind 
dem Auftraggeber umgehend zu melden. Dieser hat innerhalb von 
10 Arbeitstagen über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 

 
5.3 Der Beauftragte hat die Werkstücke auf eigene Rechnung fachge-

mäss und gesondert zu lagern und lediglich zur Ausführung des 
Lohnauftrages zu verwenden. 

 
 
6. Preis 
 
6.1 Die Preise für die Behandlung der Werkstücke verstehen sich netto 

ab Werk exkl. MWST, ohne Verpackung (siehe auch Ziff. 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7. Zahlungsbedingungen 
 
7.1 30 Tage netto ohne Abzug von Spesen, Steuern und Gebühren ir-

gendwelcher Art. Vorauszahlungen müssen besonders vereinbart 
werden. 

 
7.2 Hält der Auftraggeber die Zahlungstermine nicht ein, so hat der Be-

auftragte das Recht, ohne besondere Mahnung, vom Zeitpunkt der 
Fälligkeit an einen Verzugszins von 6 % pro Jahr zu verlangen. 
Durch die Leistung von Verzugszinsen wird die Verpflichtung zu 
vertragsgemässer Zahlung nicht aufgehoben. 

 
 
8. Frist 
 
8.1 Die Frist für die Ausführung des Lohnauftrages beginnt mit dem Er-

halt der Werkstücke beim Beauftragten. Sie gilt mit der Meldung 
der Versandbereitschaft oder Uebergabe an Post, Bahn, Spediteur 
oder Transportdienst des Auftraggebers als eingehalten. 

 
8.2 Die Frist wird angemessen verlängert: 
 

a. wenn dem Beauftragten die notwendigen Spezifikationen, 
die vom Auftraggeber zu liefernden Materialien oder Spe-
zialwerkzeuge nicht rechtzeitig zugehen, 

 
b. wenn Hindernisse auftreten, die ausserhalb  

des Willens des Beauftragten liegen, ungeachtet ob sie 
bei ihm, beim Auftraggeber oder bei einem Dritten entste-
hen, sofern der Beauftragte den Auftraggeber davon 
rechtzeitig in Kenntnis gesetzt hat. Solche Hindernisse 
sind z.B. Betriebsstörungen (Ausfall von Maschinen), Un-
fälle. In jedem Falle force majeure. 

 
8.4 Eine Konventionalstrafe für verspätete Fertigstellung bedarf einer 

besonderen schriftlichen Vereinbarung. 
 
8.5 Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Schadenersatz irgend-

welcher Art oder Auflösung des Vertrages bei verspäteter Fertig-
stellung. 

 
 
9. Ausführung 
 
9.1 Der Beauftragte hat die ihm übertragenen Lohnaufträge nach den 

Spezifikationen des Auftraggebers und, sofern vom Auftraggeber 
verlangt, in Übereinstimmung mit den QS-Richtlinien nach DIN-
Norm auszuführen. Vom Beauftragten verursachte Behandlungs-
fehler sowie Mängel, die sich infolge fehlerhafter Spezifikationen 
oder vom Auftraggeber gelieferten fehlerhaften Werkstücken erge-
ben, sind dem Auftraggeber unverzüglich zu melden und dürfen nur 
mit dessen Einverständnis behoben werden. Der Beauftragte kann 
seine Behandlungskosten dem Auftraggeber in Rechnung stellen, 
sofern dieser die Mängel zu vertreten hat. 

 
9.2 Erfüllt der Beauftragte auch innerhalb einer angemessenen Nach-

frist den Lohnauftrag nicht, oder führt er ihn nicht fachgerecht und 
weisungsgemäss aus, so hat der Auftraggeber das Recht, gegen 
Vergütung der bereits ausgeführten brauchbaren Arbeit, vom Ver-
trag zurückzutreten, sofern ihm die Erfüllung desselben nicht zuge-
mutet werden kann. Trifft den Beauftragten ein Verschulden, so hat 
er dem Auftraggeber die Mehrkosten für eine unverzügliche Ersatz-
vornahme zu vergüten, darüber hinaus hat der Auftraggeber keine 
Ansprüche. 

 
9.3 Ist die Ausführung des Lohnauftrages aus Gründen, die der Auf-

traggeber zu vertreten hat, unmöglich oder unzumutbar, so steht 
dem Beauftragten das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Aus-
geführte brauchbare Arbeit ist dem Beauftragten zu vergüten. Bei 
Verschulden des Auftraggebers kann der Beauftragte Ersatz seiner 
Aufwendungen für die Ausführung dieses Lohnauftrages beanspru-
chen, darüber hinaus hat er keine Ansprüche. 

 
9.4 Abweichungen gegenüber den vereinbarten Spezifikationen sind 

nur im gegenseitigen Einvernehmen zulässig und schriftlich festzu-
halten. 

 
9.5 Für die bei Wärmebehandlungen branchenüblichen, material- und 

prozessbedingten Verzüge/Schwunde können keine Mängelan-
sprüche geltend gemacht werden. Hat der Beauftragte Richtarbei-
ten vorzunehmen, haftet er nicht für hierbei entstandene Brüche.  
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10. Prüfung und Abnahme 
 
10.1 Während der Ausführung des Lohnauftrages kann dem Auftragge-

ber das Recht eingeräumt werden, die behandelten Werkstücke 
beim Beauftragten zu prüfen. 

 
10.2 Der Beauftragte ist verpflichtet, die behandelten Werkstücke wäh-

rend oder nach erfolgter Behandlung zu prüfen. Er bestimmt, wenn 
nicht anders vereinbart, Prüfumfang und Prüfart. Darüber hinaus-
gehende Prüfungen werden nur nach Vereinbarung auf Risiko und 
Kosten des Auftraggebers durchgeführt. 

 
10.3 Die vom Auftraggeber spezifizierten Merkmale, wie z.B. Oberflä-

chenhärte, Einsatzhärtungstiefe, Vergütungszustand usw., werden 
durch den Beauftragten aufgrund der entsprechenden DIN-Normen 
geprüft. 

 Ohne anderslautende Vereinbarungen gelten bei Abweichungen 
die in den DIN-Normen festgelegten Toleranzen. 

 
10.4 Ist eine Prüfung aus Gründen, die der Beauftragte nicht zu vertre-

ten hat, ausgeschlossen, so kann die Einhaltung der Spezifikatio-
nen nicht gewährleistet werden. 

 
10.5 Vollprüfungen auf Risse werden nur auf Verlangen und auf Kosten 

des Auftraggebers durchgeführt. 
 
10.6 Mit den durchgeführten Prüfungen gewährleistet der Beauftragte 

nur die Einhaltung der vom Auftraggeber spezifizierten Merkmale, 
nicht aber die Funktionsfähigkeit der behandelten Werkstücke. 

 
10.7 Der Beauftragte übernimmt keine Gewährleistung für Fehler und 

Schäden, die bei sachgemässer Behandlung aufgrund der nicht 
wärmebehandlungskonformen Gestalt bzw. Konstruktion der 
Werkstücke, fehlerhafter Spezifikation des Auftraggebers oder 
Werkstofffehler entstanden sind. Dies gilt für z.B. für: 

 
 - Risse 
 - Härteverzug (Form- und Massänderungen) 
 - Schäden, die durch Richtarbeiten verursacht werden 
 - Schäden an Werkstücken, die bereits anderswo  
    einer unsachgemässen Wärmebehandlung  
    unterworfen wurden. 
 
10.8 Nach Fertigstellung hat der Auftraggeber die ihm übergebenen 

Werkstücke, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 10 Ar-
beitstagen zu prüfen und dem Beauftragten allfällige Mängel unver-
züglich bekanntzugeben. Dem Beauftragten ist die Möglichkeit zu 
geben, die beanstandeten Werkstücke selber zu prüfen oder von 
neutraler Stelle prüfen zu lassen. 

 
10.9 Der Beauftragte verpflichtet sich, Mängel die er zu vertreten hat, 

umgehend durch eine kostenlose Nachbehandlung zu beheben. 
 
10.10 Ist eine Behebung der Mängel durch den Beauftragten nicht mög-

lich, so hat dieser dem Auftraggeber einen angemessenen Scha-
denersatz zu leisten. 

 Bei der Ermittlung des Schadenersatzes ist auf das Verhältnis der 
Schadenshöhe und des offerierten oder fakturierten Härtelohnes 
Rücksicht zu nehmen (Verhältnismässigkeit). Für Ausschuss, der 
infolge falscher Material- oder Behandlungs-Angaben durch den 
Auftraggeber entsteht, hat der Beauftragte keinen Schadenersatz 
zu leisten. Für durch unsachgemässe Behandlung beschädigte 
Werkstücke hat der Beauftragte Schadenersatz zu leisten, der aber 
maximal das Fünffache des offerierten oder fakturierten Härteloh-
nes beträgt. Für Serienteile gelten, wenn nicht anders vereinbart, 
Ausschussmengentoleranzen von max. 3 % des Gesamtlohnes für 
verlorene oder unbrauchbare Werkstücke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10.11 Müssen beanstandete Teile aus Gründen, die der Beauftragte nicht 

zu vertreten hat, ausserhalb seiner Werkstätten nachbehandelt 
werden, so gehen alle daraus erwachsenden Mehrkosten zu Las-
ten des Auftraggebers. 

 
10.12 Weitere Rechte des Auftraggebers infolge von Mängeln  
 sind ausgeschlossen. 
 
 
11. Verpackung und Transport 
 
11.1 Die Transporte erfolgen, auf Rechnung und Gefahr des Auftragge-

bers. 
 
 
12. Garantie 
 
12.1 Der Beauftragte verpflichtet sich, während der Garantiezeit auf 

schriftliche Aufforderung des Auftraggebers hin, verdeckte Mängel, 
die er zu vertreten hat, entsprechend 10.9 zu beheben bzw. ent-
sprechend 10.10 Schadenersatz zu leisten. 

 
12.2 Ohne abweichende schriftliche Vereinbarung beträgt die Garantie-

zeit für verdeckte Mängel 2 Monate. Sie beginnt mit der Uebergabe 
der bearbeiteten Werkstücke oder, wenn die Uebergabe aus Grün-
den verzögert wird, die der Beauftragte nicht zu vertreten hat, mit 
der Meldung der Versandbereitschaft. 

 
12.3 Jede Garantieleistung hat nur gegenüber dem Auftraggeber  
 Gültigkeit. 
 
12.4 Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel infolge Abnützung, 

oder aus anderen Gründen, die der Beauftragte nicht zu vertreten 
hat. 

 
12.5 Die Garantie erlischt, wenn der Auftraggeber, oder Dritte an behan-

delten Werkstücken nachträglich Veränderungen vornehmen, die 
einen Einfluss auf die vom Beauftragten gem. 10.3 gewährleisteten 
und vom Auftraggeber spezifizierten Merkmale haben. 

 
12.6 Weitere Rechte des Auftraggebers wegen Mängel sind  
 ausgeschlossen. 
 
 
13. Haftung 
 
13.1 Jede weitere Haftung des Beauftragten für irgendwelche Schäden, 

insbesondere Folgeschäden, wird ausgeschlossen. 
 
 
14. Informationspflichten 
 
14.1 Die Auftraggeberin informiert die Beauftragte rechtzeitig vor Aus-

führung des Lohnauftrags, falls die Vertragsgegenstände bilden-
den Werkstücke geschlossene Hohlräume, Rückstände in nicht 
einsehbaren Bereichen oder ionisierende Materialien enthalten. 

 
14.2 Die Auftraggeberin setzt die Beauftragte vor Vertragsschluss dar-

über in Kenntnis, falls der Vertragsgegenstand unter die Schweize-
rische Güterkontroll- und/oder Kriegsmaterialgesetzgebung des 
Bundes fällt. 

 
 
15. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtstand 
 
15.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist der vereinbarte Bestimmungsort. 

Erfüllungsort für die Zahlung ist unser Gesellschaftssitz. Das 
Rechtsverhältnis untersteht schweizerischem materiellem Recht. 
Die Auslegung der Internationalen Handelsklauseln erfolgt nach 
den Incoterms 2020. Die Anwendbarkeit des UN Übereinkommens 
vom 11. April 1980 über Verträge im internationalen Warenverkauf 
ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist der Ort unseres Gesell-
schaftssitzes, doch behalten wir uns vor, unsere Rechte auch am 
Domizil des Kunden geltend zu machen. 
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